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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1996

Norm

StGB §302 Abs1

Rechtssatz

Die Vorbereitung der Unterlagen für die Vorprüfungszeugnisse und Reifeprüfungszeugnisse durch eine Beamtin als

Organ des Stadtschulrates für Wien stellt eine keinesfalls bloß manipulative Tätigkeit, sondern eine zwar faktische,

einer Organhandlung jedoch gleichwertige Verrichtung dar.
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